
SCHLUSSANTRÄGE VON FRAU STIX-HACKL — RECHTSSACHE C-210/00 

SCHLUSSANTRÄGE DER FRAU GENERALANWALT 
CHRISTINE STIX-HACKL 

vom 27. November 2001 1 

I — Vorbemerkung 

1. Mit Beschluss vom 4. April 2000 hat der 
Bundesfinanzhof (Bundesrepublik 
Deutschland) dem Gerichtshof zwei Fragen 
bezüglich einer Sanktionsregelung im Be
reich der Ausfuhrerstattungen zur Vor
abentscheidung vorgelegt. Mit der ersten 
Frage möchte er im Wesentlichen wissen, 
ob die Sanktionsregelung, wonach die tat
sächlich gewährte Erstattung im Falle eines 
unbeabsichtigten Auseinanderfallens zwi
schen beantragter Erstattung und tatsäch
lich geschuldeter Erstattung um einen Be
trag in Höhe der Hälfte dieses Unterschieds 
gemindert wird, insoferne ungültig sein 
könnte, als sie nicht an das eigene Ver
schulden des Ausführers knüpft. Mit der 
zweiten Frage, die für den Fall gestellt wird, 
dass die Sanktionsregelung Bestand hat, 
möchte das vorlegende Gericht wissen, wie 
der in der Sanktionsregelung verwendete 
Begriff „höhere Gewalt" auszulegen ist. 

I I — Der maßgebliche rechtliche Rahmen 

2. Artikel 11 Absatz 1 Unterabsätze 1, 3, 4 
und 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 

der Kommission vom 27. November 1987 
über gemeinsame Durchführungs
vorschriften für Ausfuhrerstattungen bei 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen 2 in der 
Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2945/94 
der Kommission vom 2. Dezember 1994 3 

(in der Folge nur mehr: Verordnung Nr. 
3665/87) bestimmt auszugsweise: 

„(1) Wird festgestellt, dass ein Ausführer 
eine höhere als die ihm zustehende Er
stattung beantragt hat, so entspricht die für 
die betreffende Ausfuhr geschuldete Er
stattung der für die tatsächliche Ausfuhr 
geltenden Erstattung, vermindert um einen 
Betrag in Höhe 

a) des halben Unterschieds zwischen der 
beantragten Erstattung und der für die 
tatsächliche Ausfuhr geltenden Er
stattung, 

b) des doppelten Unterschieds zwischen 
der beantragten und der geltenden Er-

1 — Originalsprache: Deutsch. 
2 —ABl. L 351, S. 1. 
3 — ABl. L 310, S. 57. 
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stattung, wenn der Ausführer vor
sätzlich falsche Angaben gemacht hat 

Die unter Buchstabe a) genannte Sanktion 
entfällt: 

— im Falle höherer Gewalt, 

Ergibt sich aus der unter den Buchstaben a) 
oder b) genannten Verminderung ein Ne
gativbetrag, so hat der Ausführer diesen 
Betrag zu zahlen. 

Die Sanktionen finden unbeschadet zu
sätzlicher Sanktionen Anwendung, die nach 
dem Landesrecht gelten." 

3. Der erste, zweite und dritte Erwägungs
grund der Verordnung Nr. 2945/94 lautet: 

„Nach der geltenden Gemeinschafts
regelung werden Ausfuhrerstattungen ein
zig und allein anhand objektiver Kriterien 
gewährt, die insbesondere Quantität, Art 
und Merkmale des Ausfuhrerzeugnisses 
sowie seine geographische Bestimmung 
betreffen. Da aufgrund der bisherigen Er
fahrungen insbesondere zu Lasten des Ge
meinschaftshaushalts gehende Unregelmä
ßigkeiten und Betrugsfälle stärker be
kämpft werden sollten, müssen zu Unrecht 
gezahlte Beträge zurückgefordert und 
Sanktionen vorgesehen werden, welche die 
Ausführer veranlassen, das Gemeinschafts
recht einzuhalten. 

Damit die Ausfuhrerstattungen ordnungs
gemäß gewährt werden, müssen Sanktio
nen unabhängig vom Anteil subjektiver 
Schuld verhängt werden. Von der Ver
hängung einer Sanktion sollte jedoch ins
besondere dann abgesehen werden, wenn es 
sich um einen offensichtlichen, von der 
zuständigen Behörde anerkannten Irrtum 
handelt. Vorsatz ist jedoch stärker zu ahn
den. 

Die Angaben eines Ausführers könnten, 
soferne der wahre Sachverhalt nicht er
kannt wird, unrechtmäßige Zahlungen zur 
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Folge haben. Wird der wahre Sachverhalt 
festgestellt, so erscheint es angemessen, den 
Ausführer nach Maßgabe des Betrags zu 
bestrafen, den er sonst zu Unrecht erhalten 
hätte. Bewusst falsche Angaben sollten 
billigerweise noch schärfer geahndet wer
den." 

4. Die Artikel 4 und 5 der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 
18. Dezember 1995 über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften 4 (in der Folge: Verord
nung Nr. 2988/95) lauten: 

„Artikel 4 

(1) Jede Unregelmäßigkeit bewirkt in der 
Regel den Entzug des rechtswidrig er
langten Vorteils 

— durch Verpflichtung zur Zahlung des 
geschuldeten oder Rückerstattung des 
rechtswidrig erhaltenen Geldbetrags; 

— durch vollständigen oder teilweisen 
Verlust der Sicherheit, die für einen 
Antrag auf Gewährung eines Vorteils 
oder bei Zahlung eines Vorschusses 
geleistet wurde. 

(2) Die Anwendung der Maßnahmen nach 
Absatz 1 beschränkt sich auf den Entzug 
des erlangten Vorteils, zuzüglich — falls 
dies vorgesehen ist — der Zinsen, die 
pauschal festgelegt werden können. 

(3) Handlungen, die nachgewiesenermaßen 
die Erlangung eines Vorteils, der den Ziel
setzungen der einschlägigen Gemein
schaftsvorschriften zuwiderläuft, zum Ziel 
haben, indem künstlich die Vorausset
zungen für die Erlangung dieses Vorteils 
geschaffen werden, haben zur Folge, dass 
der betreffende Vorteil nicht gewährt bzw. 
entzogen wird. 

(4) Die in diesem Artikel vorgesehenen 
Maßnahmen stellen keine Sanktionen dar. 

Artikel 5 

(1) Unregelmäßigkeiten, die vorsätzlich 
begangen oder durch Fahrlässigkeit ver
ursacht werden, können zu folgenden ver
waltungsrechtlichen Sanktionen führen: 

a) Zahlung einer Geldbuße; 4 — ABl. L 312, S. 1. 
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b) Zahlung eines Betrags, der den rechts
widrig erhaltenen oder hinterzogenen 
Betrag, gegebenenfalls zuzüglich der 
Zinsen, übersteigt; dieser zusätzliche 
Betrag, der nach einem in den Einzel
regelungen festzulegenden Prozentsatz 
zu bestimmen ist, darf die zur Ab
schreckung unbedingt erforderliche 
Höhe nicht übersteigen; 

c) vollständiger oder teilweiser Entzug 
eines nach Gemeinschaftsrecht ge
währten Vorteils auch dann, wenn der 
Wirtschaftsteilnehmer nur einen Teil 
dieses Vorteils rechtswidrig erlangt hat; 

d) Ausschluss von einem Vorteil oder 
Entzug eines Vorteils für einen Zeit
raum, der nach dem Zeitraum der Un
regelmäßigkeit liegt; 

e) vorübergehender Entzug einer Geneh
migung oder einer Anerkennung, die 
für die Teilnahme an einem ge
meinschaftlichen Beihilfesystem er
forderlich ist; 

f) Verlust einer Sicherheit oder einer Ga
rantie, die zur Gewährleistung der Er
füllung der Bedingungen einer Re
gelung geleistet wurde, oder Rückzah
lung des Betrags einer ungerecht
fertigterweise freigegebenen Sicherheit; 

g) weitere ausschließlich wirtschaftliche 
Sanktionen gleichwertiger Art und 
Tragweite, wie sie in der vom Rat nach 
Maßgabe der sektorrelevanten Er
fordernisse erlassenen sektorbezogenen 
Regelungen vorgesehen sind, unter 
Einhaltung der der Kommission vom 
Rat übertragenen Durchführungs
befugnisse. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen der 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bestehenden sektorbezogenen 
Regelungen können bei sonstigen Unregel
mäßigkeiten nur die in Absatz 1 auf
geführten Sanktionen, die nicht einer 
strafrechtlichen Sanktion gleichgestellt 
werden können, verhängt werden, sofern 
derartige Sanktionen für die korrekte An
wendung der Regelung unerlässlich sind." 

I I I — Sachverhalt und Verfahren 

5. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens, 
die Käserei Champignon Hofmeister 
GmbH & Co. KG (in der Folge: Klägerin) 
führte 1996 Schmelzkäse mit Ausfuhr
anmeldung unter der Marktordnungs-
Warenlistennummer 0406 3039 9500 aus 
und erhielt dafür auf ihren Antrag vom 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in der Fol
ge: der Beklagte) Ausfuhrerstattung in Hö
he von rund 30 000 DM als Vorschuss. Die 
Untersuchung einer der Warensendung bei 
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der Ausfuhr entnommenen Probe ergab, 
dass die Ware Pflanzenfett enthielt und als 
Lebensmittelzubereitung der Marktord-
nungs-Warenlistennummer 2106 9098 0000 
zuzuweisen gewesen wäre. 

6. Die Klägerin trägt in ihren Erklärungen 
vor, dass die nach Entdeckung des Pflan
zenfetts von ihr bei ihrem Lieferanten ver
anlassten Ermittlungen ergeben hätten, 
dass der für das Schmelzwerk zuständige 
Technische Leiter dem in der Zeit vom 
22. Januar bis 5. August 1996 produzierten 
Schmelzkäse Pflanzenfett zugesetzt habe. 
Der Technische Leiter habe dies veranlasst, 
weil Pflanzenfett die Geschmacks
komponente des Schmelzkäses verbessere 
und er sich hierzu aufgrund von § 1 
Absatz 4 Ziffer 3 der deutschen Käsever
ordnung für berechtigt gehalten habe. We
der die Leitung der Herstellerfirma noch 
die verantwortlichen Personen der Klägerin 
hätten mit einem solchen Fehlverhalten ei
nes verantwortlichen Technischen Leiters 
rechnen können. 

7. Da die Ware nicht unter Anhang II des 
Vertrages fiel und die Klägerin die deshalb 
für die Gewährung der Ausfuhrerstattung 
erforderliche Herstellererklärung über die 
Zusammensetzung der Ware nach Artikel 7 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1222/94 5 nicht abgegeben hatte, forderte 

der Beklagte mit bestandskräftig geworde
nem Bescheid die gewährte Ausfuhr
erstattung zuzüglich 15 % zurück. 

8. Mit weiterem, im Ausgangs verfahren 
streitigem Bescheid verlangte der Beklagte 
von der Klägerin die Zahlung einer Sank
tion gemäß Artikel 11 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
Nr. 3665/87. 

9. Gemäß dem Bundesfinanzhof wurde die 
von der Klägerin wegen des Sanktions
betrages erhobene Klage vom Finanzgericht 
abgewiesen. Gegen dieses Urteil richtet sich 
die Revision der Klägerin. 

10. Vor dem Bundesfinanzhof machte die 
Klägerin geltend, Artikel 11 Absatz 1 der 
Verordnung Nr. 3665/87 gelte nicht, weil 
er gegen das Rechtsstaatsprinzip und das 
Diskriminierungsverbot verstoße. Hierzu 
trägt der Bundesfinanzhof eine Reihe von 
Überlegungen vor. Hilfsweise macht die 
Klägerin geltend, dass sie sich in einer Si
tuation höherer Gewalt im Sinne von 
Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 erster 
Spiegelstrich der Verordnung Nr. 3665/87 
befunden habe. 

11. Der Bundesfinanzhof stellt zunächst 
fest, dass der Tatbestand des Artikels 11 

5 — Verordnung (EG) Nr. 1222/94 der Kommission vom 
30. Mai 1994 zur Festlegung der gemeinsamen Durch
führungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrerstat
tungen und der Kriterien zur Festsetzung des 
Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang II des 
Vertrages fallenden Waren ausgeführt werden (ABl. L 136, 
S. 5). 
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Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung 
Nr. 3665/87 erfüllt sei. Der Beklagte müsse 
die Sanktion verhängen, soferne nicht die 
Voraussetzungen erfüllt seien, unter denen 
die in dieser Bestimmung geregelte Sank
tion entfalle. 

12. Der Bundesfinanzhof ist jedoch der 
Auffassung, dass die nicht vertragsgemäße 
Beschaffenheit (bzw. eine Beschaffenheit, 
die den vom Ausführer stillschweigend als 
selbstverständlich unterstellten An
forderungen nicht genüge) einer von einem 
Dritten hergestellten Ware für den Aus
führer keinen Fall höherer Gewalt im Sinne 
von Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 er
ster Gedankenstrich darstelle. So habe der 
Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zum 
Begriff der höheren Gewalt die Nicht
erfüllung vertraglicher Pflichten eines Ge
schäftspartners des Ausführers nicht als ein 
unvorhersehbares und ungewöhnliches Er
eignis gewertet, sondern von dem Markt
teilnehmer verlangt, geeignete Vor
kehrungen gegen ein solches Verhalten zu 
treffen, indem er entsprechende Klauseln in 
den Vertrag mit seinem Geschäftspartner 
aufnehme oder eine besondere Ver
sicherung abschließe 6. Der Gerichtshof 
habe höhere Gewalt nicht einmal bei einem 
betrügerischen Verhalten des Vertragspart
ners des Exporteurs anerkannt 7. 

13. Außerdem ist der Bundesfinanzhof der 
Auffassung, dass ein Fall des Artikels 11 
Absatz 1 Unterabsatz 3 dritter Gedanken
strich, d. h. ein offensichtlicher, von der 
zuständigen Behörde im Zusammenhang 
mit der beantragten Erstattung anerkannter 
Irrtum, ebenso wenig gegeben sei. 

14. Der Bundesfinanzhof hat sodann ge
prüft, ob die Gemeinschaftsvorschrift den 
Grundrechten zuwiderlaufe, und dies ver
neint, weil es sich nicht um eine „Strafe" 
handle und weder der Verhältnismäßig
keitsgrundsatz noch das Diskriminierungs
verbot missachtet werde. 

15. Ziel des Artikels 11 Absatz 1 der Ver
ordnung Nr. 3665/87 sei es, dem Ausführer 
einen finanziellen Nachteil aufzuerlegen, 
um ihn davon abzuschrecken, künftig fal
sche Angaben bei der Beantragung von 
Ausfuhrerstattungen zu machen und da
durch die finanziellen Interessen der Ge
meinschaft und die rechtmäßige Durch
führung der Regelung der betroffenen ge
meinsamen Marktorganisationen zu ge
fährden. Das bloße Ziel der Abschreckung 
(Prävention) sei ein völlig anderes als das 
mit einer Strafsanktion verfolgte Ziel, ge
sellschaftlich-ethischer Missbilligung Aus
druck zu geben. 

16. Eine Strafe setze eine subjektive Schuld 
voraus, und die Höhe der Strafsanktion sei 
von der individuellen Vorwerfbarkeit des 
strafbaren Handelns abhängig. Das gelte 
nicht für Artikel 11 Absatz 1, wo die Ver-

6 — Urteile vom 27. Oktober 1987 in der Rechtssache 109/86 
(Theodorakis, Slg. 1987, 4319) und vom 9. August 1994 in 
der Rechtssache C-347/93 (Boterlux, Slg. 1994, I-3933). 

7 — Urteile Boterlux (zitiert in Fußnote 6) und vom 8. März 
1988 in der Rechtssache 296/86 (Anthony McNicholl, Slg. 
1988, 1491). 
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hängung einer Sanktion von einem per
sönlichen Verschulden des Erstattungs
antragstellers unabhängig sei. Die Vermin
derung der Erstattung stelle keine Brand
markung eines ihm persönlich vor
zuwerfenden Rechtsverstoßes dar, sondern 
deren bloße Androhung solle vielmehr die
sem Rechtverstoß entgegenwirken. 

17. Die Tatsache, dass in den Erwägungs
gründen von einer' „Bestrafung" des Aus
führers die Rede sei, sei unerheblich, denn 
der Begriff „Strafe" könne auch in einem 
weiteren, gleichsam untechnischen Sinne 
gemeint sein. 

18. In Artikel 5 Absatz 1 der 
Verordnung Nr. 2988/95 seien ver
waltungsrechtliche Sanktionen nur für den 
Fall vorgesehen, dass Unregelmäßigkeiten 
vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wür
den. Nach Artikel 5 Absatz 2 dieser Ver
ordnung würden allerdings Sanktionen 
„unbeschadet der Bestimmungen der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung bestehenden sektorbezogenen Re
gelungen", zu denen die hier strittige 
Sanktionsregelung gehöre, eingeführt. 

19. Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 3665/87 verstoße im Übrigen nicht 
gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 
Ein solcher Verstoß könne sich nicht daraus 
ergeben, dass sich die Sanktionsdrohung 
auch gegen einen redlichen und umsichti

gen Exporteur richte, weil es dem Ex
porteur völlig freistehe, sich im Export
handel mit durch Ausfuhrerstattungen 
subventionierten Marktordnungswaren 
wirtschaftlich zu betätigen. Entschließe er 
sich um seines eigenen Vorteils willen, an 
einem System öffentlicher Leistungen teil
zuhaben, sei er gezwungen, sich den hierzu 
aufgestellten Regeln, zu denen die streitige 
Sanktion gehöre, zu unterwerfen. Die Tat
sache, dass dadurch der Zollbehörde u. a. 
der oftmals nicht leicht und eindeutig zu 
führende Nachweis fahrlässigen Handelns 
des Exporteurs erspart werde und dadurch 
die Verwaltung der Ausfuhrerstattungen 
vereinfacht werde, spreche ebenfalls für die 
Auslegung des Artikels 11 Absatz 1 als 
verschuldensunabhängige Verminderung 
der Erstattung. Die Sanktion sei im Hin
blick auf das verfolgte Ziel und in An
betracht der großen Anzahl — schwer 
aufdeckbarer — falscher Angaben weder 
unangemessen noch verstoße sie gegen das 
Übermaßverbot. 

20. Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 3665/87 missachte auch nicht das 
Diskriminierungsverbot. Da er keine ver
schuldensabhängige Sanktion mit Straf
charakter verhänge, seien Form und Aus
maß des Verschuldens des Erstattungs
antragstellers bzw. das gänzliche Fehlen 
persönlichen Verschuldens kein in der Na
tur der Sache liegendes Differenzierungs
kriterium für die Höhe der Sanktion. 
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21. Da der Bundesfinanzhof die Antwort 
auf die Frage der Gültigkeit des Artikels 11 
Absatz 1 der Verordnung Nr. 3665/87 
nicht für offenkundig hält, hat er be
schlossen, den Gerichtshof dazu zu befra
gen. 

22. In Anbetracht der Schwierigkeiten bei 
der Auslegung zweier Urteile des Gerichts
hofes 8 über die Voraussetzungen, unter 
denen Exporteure ihre Gutgläubigkeit gel
tend machen könnten, hat der Bundes
finanzhof auch die Vorlage der zweiten 
Frage für erforderlich gehalten: 

1. Ist Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3665/87 gültig, soweit er 
eine Sanktion vorsieht, auch wenn der 
Ausführer ohne eigenes Verschulden 
eine höhere als die ihm zustehende 
Ausfuhrerstattung beantragt hat? 

2. Für den Fall, dass die erste Frage zu 
bejahen ist: 

Kann Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 
erster Spiegelstrich der Verordnung 
(EWG) Nr. 3665/87 dahin ausgelegt 
werden, dass gutgläubig gemachte, auf 
falschen Informationen des Herstellers 

beruhende falsche Angaben des Er
stattungsantragstellers grundsätzlich 
ein Fall höherer Gewalt sind, wenn 
dieser sie nicht oder nur mit Hilfe von 
Kontrollen im Herstellungsbetrieb als 
falsch erkennen konnte? 

IV — Erste Frage: Gültigkeit von 
Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 3665/87 in einem Fall wie dem des 
Ausgangsverfahrens 

23. Die Klägerin im Ausgangsverfahren 
sieht in dieser Vorschrift einen Verstoß ge
gen die dem Rechtsstaatsprinzip ent
springenden Grundsätze des Strafrechts, 
und zwar gegen den Grundsatz „Nulla 
poena sine culpa" („keine Strafe ohne 
Schuld"), gegen den Verhältnismäßigkeits
grundsatz und gegen das Dis
kriminierungsverbot. 

A — ZUM Grundsatz „Nulla poena sine 
culpa " 

1. Vorbringen der Beteiligten 

24. Die Klägerin macht zunächst geltend, 
die in der genannten Bestimmung vor-

8 — Urteile vom 12. Mai 1998 in der Rechtssache C-366/95 
(Steff-Houlberg Export u. a., Slg. 1998, I-2661) und vom 
16. Juli 1998 in der Rechtssache C-298/96 (Oelmühle und 
Schmidt Söhne, Slg. 1998, I-4767). 
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gesehene Sanktion habe Strafcharakter. 
Anschließend untersucht sie die An
wendung des Grundsatzes nulla poena sine 
culpa im Recht der Mitgliedstaaten, im 
Rahmen der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grund
freiheiten sowie im Gemeinschaftsrecht 
und kommt zu dem Ergebnis, dass das 
Verschuldensprinzip zu den allgemeinen 
gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen 
zählt. 

25. Die Kommission teilt hingegen die 
Auffassung des Bundesfinanzhofs und be
schränkt sich auf diese Auffassung er
gänzende Ausführungen. Sie trägt vor, so
weit die strittige Sanktion verwaltungs
rechtlicher Natur sei, finde der Grundsatz 
nulla poena sine culpa keine Anwendung 
und verstoße weiters insoweit nicht gegen 
das Rechtsstaatsprinzip, als die Haftung 
des Ausführers von dessen Verschulden 
unabhängig sei. 

2. Würdigung 

26. Das Vorbringen der Klägerin erfordert 
eine Auseinandersetzung mit der Rechts
natur der in Rede stehenden Sanktion (a). 
Sollte sie keine Sanktion mit Strafcharakter 
darstellen, wäre zu untersuchen, ob das 
Verschuldensprinzip überhaupt Geltung 
beanspruchen kann (b). 

a) Rechtsnatur der in Rede stehenden 
Sanktion 

Sanktion mit Strafcharakter? 

27. Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 3665/87 sieht im Wesentlichen die 
Minderung des Erstattungsanspruchs — 
bis hin zur Zahlung eines Geldbetrags — 
entsprechend der Höhe des Unterschieds 
zwischen beantragter und tatsächlich ge
schuldeter Erstattung vor. Diese Regelung 
findet unabhängig etwaiger Rück
forderungen Anwendung und berücksich
tigt nicht die Höhe des aufgrund der Un
richtigkeit des Erstattungsantrags allenfalls 
eingetretenen Schadens. Zutreffend ist, wie 
die Klägerin hervorhebt, dass eine solche 
Regelung nicht die Wiederherstellung des 
rechtmäßigen Zustande, die Wieder
gutmachung eines Schadens bzw. die Be
seitigung der Folgen unrechtmäßigen Han
delns im Auge hat, sondern sich vielmehr 
darauf beschränkt, dem Ausführer bei Un
richtigkeit des Erstattungsantrags einen fi
nanziellen Nachteil aufzuerlegen. 

28. Richtig ist auch, dass die in Rede ste
hende Regelung keine Abschöpfung eines 
kostenlosen Kredits beinhalte, wie dies et
wa beim Verfall einer Sicherheit der Fall 
sein kann 9. Nach der Ausfuhrerstattungs-

9 — Siehe hiezu das Urteil vom 5. Februar 1987 in der Rechts
sache 288/85 (Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Plange Kraft
futterwerke, Slg. 1987, 611, Randnrn. 14 ff.). 
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regelung ist es nämlich der Ausführer, der 
die Ausfuhrerstattung bis zur Zahlung 
durch die Erstattungsstelle vorfinanziert. 

29. Daraus folgt aber noch nicht der Cha
rakter der Sanktion von Artikel 11 Absatz 1 
der Verordnung Nr. 3665/87. 

30. Zunächst ist allgemein zu bemerken, 
dass die Gemeinschaft für den Erlass von 
strafrechtlichen Sanktionen grundsätzlich 
nicht zuständig ist. Der Erlass einer solchen 
Sanktion bei Nichteinhaltung von Ver
pflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht 
bleibt gegebenenfalls den Mitgliedstaaten 
vorbehalten 10. 

31. Ihrem spezifischen Zweck nach kann 
die in Rede stehende Regelung aber inso-
ferne prinzipiell als Sanktion qualifiziert 
werden, als sie die Unrichtigkeit des An
tragsinhalts mit einem finanziellen Nachteil 
verknüpft. Aus dem ersten Erwägungs
grund der Verordnung Nr. 2945/94 ergibt 
sich allerdings, dass diese Sanktion vor al
lem präventiven Charakter hat: Sie soll 
„... die Ausführer veranlassen, das Ge
meinschaftsrecht einzuhalten". Der Straf
zweck tritt, wenn überhaupt vorhanden, 
eindeutig dahinter zurück. 

32. Auch Artikel 5 Absatz 1 der Verord
nung Nr. 2988/95 stellt einen deutlichen 
Zusammenhang her zwischen den dort 
aufgel is te ten — verwa l tungs rech t 
lichen — Sanktionen, insbesondere der 
„Zahlung eines Betrags, der den rechts
widrig erhaltenen oder hinterzogenen 
Betrag... übersteigt" (Buchstabe b) und de
ren präventivem Charakter: Die Sanktionen 
dürfen nämlich nicht „die zur Abschre
ckung unbedingt erforderliche Höhe" 
übersteigen. 

33. Das vorlegende Gericht weist hier zu 
Recht darauf hin, dass Generalanwalt Ja
cobs zum Begriff der Strafsanktion in sei
nen Schlussanträgen zur Rechtssache 
C-240/90 ausgeführt hat, aus der Ab
schreckungsfunktion von Strafsanktionen 
könne nicht gefolgert werden, dass jede 
Sanktion mit Abschreckungszweck eine 
Strafsanktion darstellt, weil der Zweck ei
ner Strafsanktion über die schlichte Ab
schreckung hinausgehe; er umfasse eine 
gesellschaftliche Missbilligung 11. 

34. Die in Rede stehende Sanktion bringt 
jedenfalls keine solche gesellschaftliche 
Missbilligung zum Ausdruck. Daher ist es 
auch nur folgerichtig, dass ihre Höhe nur 
insoweit vom Schuldvorwurf abhängt, als 
zwischen vorsätzlichem Verstoß und sons
tigen Fällen unterschieden wird. Daran 
ändert auch nichts, dass die deutsche Fas
sung des dritten Erwägungsgrundes der 
Verordnung Nr. 2945/94 den Begriff „be
strafen" verwendet. Dies geschieht offenbar 
in einem untechnischen Sinn, wie sich be

10 — Urteil vom 11. November 1981 in der Rechtssache 203/80 
(Casati, Slg. 1981, 2595, Randnr. 27). 

11 — Schlussanträge in der Rechtssache C-240/90 (Deutschland/ 
Kommission, Urteil vom 27. Oktober 1992, Slg. 1992, 
I-5383, Nr. 11). 
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reits aus anderen sprachlichen Fassungen 
ergibt 12. 

35. Schließlich ist auch zu bemerken, dass 
die in Rede stehende Sanktion, anders als 
Strafsanktionen, keinen persönlichen Cha
rakter hat, da es dem Ausführer unbe
nommen bleibt, die Last der Sanktion 
durch entsprechende Vereinbarung mit be
teiligten Dritten, wie z. B. im Ausgangsfall 
mit dem Hersteller, im Regresswege wei
terzugeben. 

36. Insoferne also die in Rede stehende 
Sanktion vorrangig eine Abschre
ckungsfunktion erfüllt und keine gesell
schaftlich-ethische Missbilligung zum Aus
druck bringt, kann ihr Strafcharakter aus
geschlossen werden. 

Sanktion mit verwaltungsrechtlichem Cha
rakter? 

37. Generalanwalt Saggio bemerkte, dass 
„... der Gerichtshof es niemals für er
forderlich gehalten hat, die Rechtsnatur der 
Sanktionsbefugnis der Europäischen Ge
meinschaften genau zu definieren, wobei er 
es vermieden hat, sich in der Sache mit der 
Unterscheidung zwischen Verwaltungs

sanktion und Strafsanktionen zu befas
sen." 13 

38. Angesichts der Anführung der ver
waltungsrechtlichen Sanktionen in Artikel 5 
der Verordnung Nr. 2988/95 ergibt sich 
keine Notwendigkeit einer positiven De
finition verwaltungsrechtlicher Sanktionen 
durch die Rechtsprechung. Es ist lediglich 
hervorzuheben, dass die in Rede stehende 
Sanktion zwar im Wesentlichen der Sank
tion nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b 
dieser Verordnung entspricht, sich jedoch 
insoferne von ihr unterscheidet, als sie sich 
entweder in einer Kürzung des Er
stattungsanspruches oder in einer Zah
lungspflicht 14 niederschlagen kann. 

39. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist 
die Höhe der in Rede stehenden Sanktion 
ohne Auswirkung auf ihre Rechtsnatur. 
Eine solche Ansicht kann sich auch nicht 
auf die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte stützen, 
wonach „... il importe d'abord de savoir si 
le texte définissant l'infraction en cause 
ressortit ou non au droit pénal d'après la 
technique juridique de l'Etat défendeur; il y 
a lieu d'examiner ensuite, eu égard à l'objet 
et au but de l'article 6 (art. 6), au sens or
dinaire de ses termes et au droit des Etats 
contractants, la nature de l'infraction ainsi 

12 — Französisch: „infliger... une sanction", englisch: „to sanc
tion", spanisch: „sancionar", italienisch: „applicare... una 
sanzione", niederländisch: „een sanctie op te leggen". 

13 — Schlussanträge in der Rechtssache C-356/97 (Molkereige
nossenschaft Wiedetgeltingen, Urteil vom 6. Juli 2000, Slg. 
2000, I-5461, Nt. 49). Eine Fußnote 33 setzt den 
Gedankengang fort: „In den wenigen Fällen, in denen der 
Gerichtshof darum ersucht worden ist, sich zur Frage des 
Strafcharakters von gemeinschartsrechtlichen Sanktionen 
zu äußern, hat er nämlich niemals eine positive Definition 
vorgeschlagen, sondern sich darauf beschränkt, den Straf
charakter det beanstandeten Sanktion auszuschließen." 

14 — Siehe insbesondere Artikel 11 Absatz 1 Untetabsatz 4 der 
Verordnung Nr. 3665/87 in der Fassung der Verordnung 
Nr. 2945/94. 
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que la nature et le degré de gravité de la 
sanction que risquait de subir l'intéressé" 
(unsere Hervorhebung) 15. Der „degré de 
gravité" stellt offenbar darauf ab, ob die 
Sanktion empfindlich ist — ihre Höhe 
spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. 
Diese Vorgehensweise erklärt sich durch 
die Notwendigkeit, dem Artikel 6 EMRK 
einen Schutzzweck über die Abgrenzungen 
der nationalen Rechtsordnungen hinweg zu 
verleihen. 

40. Der Gerichtshof der Europäischen Ge
meinschaften ist u. a. dazu aufgerufen, die 
Gültigkeit einer Sanktionsregelung prinzi
piell in ihrem Gesamtzusammenhang zu 
würdigen. Dementsprechend kann die 
Rechtsnatur einer Sanktion im Bereich der 
gemeinsamen Agrarpolitik nicht von deren 
Höhe abhängig sein: Entscheidend ist viel
mehr, wie die Kommission zutreffend un
terstreicht, die Zielsetzung der Sanktion 16 

und der Gesamtzusammenhang, in den sie 
eingebettet ist 17. 

41. Im Gesamtzusammenhang gesehen, 
stellt der Ausführer weniger einen Norm
unterworfenen dar, der im Falle einer 
Unrichtigkeit des Erstattungsantrags die 
Missbilligung seines Fehlverhaltens erfährt, 
als einen Partner in der Leistungs
verwaltung, der durch die Androhung einer 
Sanktion zur Einhaltung seiner besonderen 
Pflichten im Hinblick auf die Gewährung 

der Ausfuhrerstattungen angehalten wer
den soll 18. Vor diesem Hintergrund bildet 
die in Rede stehende Sanktionsregelung die 
rechtliche Folge seiner Garantenstellung 
bezüglich der Richtigkeit des Erstattungs
antrags, die eher mit dem zivilrechtlichen 
Institut der Vertragsstrafe als mit einer 
Strafsanktion vergleichbar scheint. Das 
vorlegende Gericht unterstreicht hier näm
lich zu Recht die Freiwilligkeit der Teil
nahme am Ausfuhrerstattungssystem 19. 

42. Der Ausschluss des Strafcharakters ei
ner Sanktion führt auch nicht dazu, dass 
der Normunterworfene ohne Rechtsschutz 
bleibt: Nach ständiger Rechtsprechung 
„darf eine Sanktion, selbst wenn sie keinen 
strafrechtlichen Charakter besitzt, nur 
dann verhängt werden, wenn sie auf einer 
klaren und unzweideutigen Rechtsgrund
lage beruht. Außerdem gehören, wie der 
Gerichtshof stets hervorgehoben hat, die 
Grundrechte zu den allgemeinen Rechts
grundsätzen des Gemeinschaftsrechts, de
ren Wahrung der Gerichtshof zu sichern 
hat. Schließlich müssen die Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nach ständiger 
Rechtsprechung... im Einklang mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
stehen, ..." 20. 

43. Nach alledem, insbesondere auch im 
Hinblick auf ihren vorrangig präventiven 
Charakter, ist die betreffende Regelung 

15 — EGMR, Urteil Öztürk vom 21. Februar 1984, Reihe A Nr. 
73, S. 9, 5 50, unter Verweis auf das Urteil Engel u. a. vom 
8. Juni 1976, Reihe A Nr. 22, S. 34-35, $ 82. 

16 — Siehe hiezu oben, Nrn. 16 und 31 ff. 
17 — Urteile vom 18. November 1987 in der Rechtssache 

137/85 (Maizena/BALM, Slg. 1987, 4587, Randnr. 13) 
und vom 27. Oktober 1992 in der Rechtssache C-240/90 
(zitiert in Fußnote 11, Randnrn. 25 f.). 

18 — In diesem Sinne unterscheidet der EGMR bei der Quali
fikation einer Regelung als Strafsanktion auch zwischen 
Bestimmungen, die auf alle Bürger gleichermaßen anwend
bar sind und solchen, die nur auf eine bestimmte Gruppe 
mit besonderem Statut anwendbar sind. Siehe nur EGMR, 
Urteil Bendenoun vom 24. Februar 1994, Reihe A Nr. 284, 
$47. 

19 — Unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofes in der 
Rechtssache 137/85 (zitiert in Fußnote 17, Randnr. 13). 

20 — Urteil in der Rechtssache 137/85 (zitiert in Fußnote 19, 
Randnr. 13). Siehe auch die Schlussanträge von General
anwalt Léger in der anhängigen Rechtssache C-63/00 
(Schilling und Nehring, Slg. 2002, I-4483, Nrn. 40 ff.). 
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wohl als Sanktion mit verwaltungsrecht
lichem Charakter zu qualifizieren. Fraglich 
ist, ob das Verschuldensprinzip auf solche 
Sanktionen anzuwenden ist. 

b) Das Verschuldensprinzip als allgemeiner 
gemeinschaftsrechtlicher Grundsatz ? 

44. Ungeachtet der Rechtsnatur der in Re
de stehenden Sanktionsregelung wird von 
der Klägerin geltend gemacht, dass die 
Anwendbarkeit des Verschuldensprinzips 
auf Verwaltungssanktionen einen all
gemeinen gemeinschaftsrechtlichen Grund
satz darstellt. Dies ergebe sich sowohl aus 
einer gemeinsamen Rechtstradition der 
Mitgliedstaaten, als auch aus den Grund
rechten, deren Wahrung der Gerichtshof zu 
sichern habe. 

45. Nachfolgend wird daher untersucht, ob 
die Geltung des Verschuldensprinzips sich 
aus einer allfälligen gemeinsamen Rechts
tradition der Mitgliedstaaten, aus einer In
korporation der durch die EMRK gewähr
leisteten Rechte gemäß Artikel 6 
Absatz 2 EU oder aber unmittelbar aus dem 
Gemeinschaftsrecht ergibt. 

Eine gemeinsame Rechtstradition der Mit
gliedstaaten im Hinblick auf die Geltung 
des Verschuldensprinzips? 

46. Aus einer Gegenüberstellung der 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, wie 
sie in der schriftlichen Stellungnahme der 
Klägerin vorgenommen wurde, geht zu
nächst insbesondere hervor, dass die Ab
grenzung zwischen Straf- und Ver
waltungssanktionen fließend ist. 

47. Die Grundsätze des Strafrechts, zu de
nen das Verschuldensprinzip unbestritten 
gehört, finden in den Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten dementsprechend einen 
unterschiedlichen Anwendungsumfang. Je 
enger der Bereich der reinen Verwaltungs
sanktionen — und damit je breiter der 
Bereich der Strafsanktionen — ist, desto 
deutlicher ist die Abgrenzung zwischen 
Straf- und Verwaltungssanktionen hin
sichtlich deren rechtlicher Behandlung. 

48. Auch die Tragweite des Verschuldens
prinzips erscheint nicht einheitlich. Bei 
Strafsanktionen, die eine geringe gesell
schaftliche Missbilligung zum Ausdruck 
bringen, kann die Verhaltenspflicht so 
ausgestaltet sein, dass die individuelle 
Vorwerfbarkeit bereits durch ihre bloße 
Nichtbeachtung indiziert wird. Zudem gibt 
die Klägerin in ihrer schriftlichen Stellung
nahme selbst zu, dass Entlastungsmöglich
keiten bei objektiven Sanktions
tatbeständen zu ähnlichen Ergebnissen 
führen können wie eine Verschuldens
haftung mit Beweislastumkehr. 

49. Es erscheint daher nicht möglich, eine 
allgemeine Geltung des Verschuldens-
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prinzips auf Sanktionen mit verwaltungs
rechtlichem Charakter aus den Rechts
traditionen der Mitgliedstaaten abzuleiten. 

Berührung des Artikels 6 Absatz 2 EMRK? 

50. Unbestritten ist die Anwendung der 
Garantien des Artikels 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention — darunter 
insbesondere die Unschuldsvermutung nach 
Absatz 2 — auf strafrechtliche Anklagen. 
Es ergibt sich bereits aus dem Schutzzweck 
dieser Bestimmung, dass der Begriff der 
Straftat autonom — ohne Rücksicht auf 
die Kategorien nationalen Rechts — aus
zulegen ist. 

51. Aus der zitierten Rechtsprechung des 
EGMR 21 zur Frage der Behandlung des 
Zuschlags als Sanktion kann daher nicht 
hergeleitet werden, dass das Verschuldens
prinzip auf sämtliche Verwaltungs
sanktionen anzuwenden ist. Soweit steuer
rechtliche Zuschläge bei unrichtigen An
gaben als strafrechtliche Anklage im Sinne 
von Artikel 6 Absatz 1 EMRK angesehen 
worden sind, wurde dies vom EGMR u. a. 
damit begründet, dass die betreffende 
Sanktion zur Prävention und Repression 
verhängt werde 22. 

52. Schließlich ist hervorzuheben, dass die 
Rechtsprechung des EGMR zu Artikel 6 
Absatz 2 EMRK die Ausgestaltung von 
Straftatbeständen im Sinne einer objektiven 
Haftung nicht schlechthin ausschließt, 
sondern lediglich unter Beachtung der 
Verteidigungsrechte einschränkt 23. 

53. Dementsprechend lässt sich im Fall von 
Sanktionen mit verwaltungsrechtlichem 
Charakter die Anerkennung des Ver
schuldensprinzips als allgemeiner gemein
schaftsrechtlicher Grundsatz nicht aus 
Artikel 6 Absatz 2 EU in Verbindung mit 
der EMRK herleiten. 

Verschuldensprinzip als allgemeiner 
Grundsatz nach der Verordnung Nr. 
2988/95? 

54. Nach Artikel 5 Absatz 1 der Verord
nung Nr. 2988/95 können Unregelmäßig
keiten nur dann zu verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen führen, wenn sie vorsätzlich 
oder fahrlässig begangen wurden. Die Klä
gerin sieht — auch — darin die An
erkennung des Verschuldensprinzips im 
Gemeinschaftsrecht, und zwar sowohl im 
Hinblick auf Sanktionen mit repressivem 
als auch mit präventivem Charakter. 

21 — Siehe oben, Fußnote 15. 
22 — EGMR, Urteil Bendenoun vom 24. Februar 1994 (zitiert in 

Fußnote 18). Die Geltung des Verschuldensprinzips war 
nicht Gegenstand dieser Rechtssache. 

23 — EGMR, Urteil Salabiaku vorn 7. Oktober 1988, Reihe A 
Nr. 141 A, § 28. 
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55. Nach Artikel 5 Absatz 2 der Verord
nung Nr. 2988/95 bleiben sektorenbezoge
ne Sanktionsvorschriften, die bereits vor 
ihrem Erlass in Kraft waren, von dem 
Grundsatz nach Absatz 1 unberührt. Die 
Klägerin hält diese Ausnahmeregelung im 
Hinblick auf die Geltung des Ver
schuldensprinzips deswegen für unbeacht
lich, weil sie sich offenbar nur auf die 
Rechtsfolgenseite beziehe, d. h. auf den 
Inhalt der zu verhängenden Sanktion, nicht 
aber auf die tatbestandlichen Vorausset
zungen der Sanktionsverhängung. 

56. Diese Ansicht vermag nicht zu über
zeugen. Bereits der Wortlaut des Artikels 5 
Absatz 2 lässt bei der Verwendung des 
Ausdrucks „sektorenbezogene Sanktions
vorschrift" keinen Raum für eine Unter
scheidung zwischen Tatbestand und 
Rechtsfolge der Sanktionsregelung. 

57. Im Übrigen ist nach dem Wortlaut des 
Artikels 5 der Verordnung Nr. 2988/95 
zwischen Unregelmäßigkeiten, die vor
sätzlich begangen oder durch Fahrlässigkeit 
verursacht werden, einerseits (Absatz 1) 
und sonstigen Unregelmäßigkeiten ande
rerseits (Absatz 2) — also wohl solchen, 
die nicht schuldhaft verursacht wurden, — 
zu unterscheiden. Ob Artikel 5 der Ver
ordnung Nr. 2988/95 das Verschuldens
prinzip als allgemeinen Grundsatz an
erkennt, erscheint daher zumindest frag
lich. 

58. Folglich kann eine uneingeschränkte 
Geltung des Verschuldensprinzips auch aus 
der Verordnung Nr. 2988/95 nicht abge
leitet werden. 

59. Aus alledem ist zu schließen, dass 
Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung Nr. 
3665/87, soweit er eine Sanktion mit — 
jedenfalls überwiegend — präventivem 
Zweck vorsieht, grundsätzlich dem Ver
schuldensprinzip nicht unterliegt. 

B — Zum Grundsatz der Verhältnismä
ßigkeit und zum Diskriminierungsverbot 

60. Für die Beurteilung der Gültigkeit der 
in Rede stehenden Sanktionsregelung in 
einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens 
kommt es damit auf die Einhaltung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes an. 

61. Das Vorbringen der Klägerin zum Dis
kriminierungsverbot wird hiebei mit¬ 
zubehandeln sein, da es sich der Sache nach 
mit dem Vorbringen zur angeblichen Un
angemessenheit der in Rede stehenden 
Sanktionsregelung deckt. 
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1. Vorbringen der Beteiligten 

62. Die Klägerin trägt vor, die in Artikel 11 
Absatz 1 der Verordnung Nr. 3665/87 
vorgesehene Sanktion sei zur Erreichung 
des verfolgten Zweckes nicht geeignet, sie 
sei nicht erforderlich und widerspreche dem 
Erfordernis der Angemessenheit, das im 
Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßig
keit zu berücksichtigen sei. Da ihre Argu
mente zur Geeignetheit, Erforderlichkeit 
und Angemessenheit der in Rede stehenden 
Sanktionsregelung sich zum Teil wieder
holen, sind diese zusammenfassend wie
derzugeben. 

63. Die Klägerin betont zunächst, dass 
Ausfuhrerstattungen kein eigener Vorteil 
des Ausführers seien, den dieser aus freien 
Stücken anstrebe. Mit der Ausfuhr
erstattung werde dem Ausführer die fi
nanzielle Leistung zurückgegeben, mit der 
er — durch Zahlung des Kaufpreises bei 
Erwerb der Erstattungsware — das land
wirtschaftliche Preisstützungssystem fi
nanziere. Insoferne bedeute die Rück
forderung einer Ausfuhrerstattung für ihn 
einen tatsächlichen finanziellen Verlust. 

64. Die Klägerin macht weiters geltend, 
dass Erstattungserzeugnisse nach den Mo
dalitäten des Zollrechts anzumelden seien. 
Dabei gehe die Anmeldung mit Unsicher
heiten einher, da der Ausführer ins
besondere juristische Wertungen vor

zunehmen habe. Die Rechtsprechung des 
Gerichtshofes zum Zollrecht habe aber 
anerkannt, dass der Ausführer seine Pflicht 
zur Abgabe einer zutreffenden Zoll
anmeldung auch dann erfüllt habe, wenn er 
gegenüber der Zollverwaltung gutgläubig 
unrichtige oder unvollständige Angaben 
mache, soferne er vernünftigerweise nur 
diese habe kennen oder sich habe be
schaffen können 24. 

65. Daraus glaubt die Klägerin herleiten zu 
können, dass die Sanktion nach Artikel 11 
Absatz 1 weder geeignet noch erforderlich 
sei, um ihren Zweck — nämlich den 
Schutz der finanziellen Interessen der Ge
meinschaft — zu erreichen. Eine Rück
forderung der Ausfuhrerstattung reiche 
aus. Im Übrigen berücksichtige die Re
gelung nicht, dass die Pflicht zur Abgabe 
einer inhaltlich richtigen Erklärung nicht 
schrankenlos sei. Ergänzend trägt der Aus
führer im Hinblick auf die Erforderlichkeit 
vor, dass der Verordnung Nr. 2988/85 zu 
entnehmen sei, dass die finanziellen Inte
ressen der Gemeinschaft durch schuld
abhängige Sanktionen hinreichend ge
schützt seien, zumal Sanktionen auf na
tionaler Ebene ebenfalls vorhanden seien. 

66. Im Hinblick auf die Angemessenheit 
trägt die Klägerin zusätzlich vor, dass eine 
Sanktion nach Artikel 11 Absatz 1 ohne 
Rücksicht darauf, ob überhaupt ein Scha-

24 — Urteil vom 23. Mai 1989 in der Rechtssache 378/87 (Top 
Hit Holzvertrieb, Slg. 1989, 1359). 
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den entstanden sei oder ob der Ausführer 
das Fehlverhalten hätte vermeiden können, 
verhängt werden könne. Aus der fehlenden 
Differenzierung zwischen schuldlosem und 
fahrlässigem — und damit schuldhaf
tem — Verhalten will die Klägerin weiters 
einen Verstoß gegen das Diskriminierungs
verbot herleiten. 

67. Aus alledem hält die Klägerin die 
Sanktion für unvereinbar mit dem Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz und mit dem 
Diskriminierungsverbot. 

68. Die Kommission hält demgegenüber 
eine schlichte Rückforderung der Ausfuhr
erstattungen im Falle einer Unrichtigkeit 
für nicht hinreichend abschreckend. Sie 
betont, dass die Sanktionshöhe ent
sprechend der dem Ausführer zu Unrecht 
gewährten Leistung berechnet werde. Sie 
weist schließlich auf den weiten Er
messensspielraums des Gemeinschafts
gesetzgebers im Bereich der gemeinsamen 
Agrarpolitik hin. Von einer offensichtlichen 
Ungeeignetheit der Regelung oder von einer 
offensichtlichen Überschreitung der Gren
zen ihres Ermessens könne aber im be
treffenden Fall keine Rede sein. 

2. Würdigung 

69. Nach ständiger Rechtsprechung „ist für 
die Feststellung, ob eine gemeinschafts
rechtliche Vorschrift dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit entspricht, ins
besondere im Bereich der gemeinsamen 
Agrarmarktorganisationen zu prüfen, ob 
die Sanktion die Grenzen dessen über
schreitet, was für die Erreichung des mit 
der verletzten Regelung verfolgten Zieles 
angemessen und erforderlich ist" 25. 

70. Insbesondere ist zu prüfen, „ob die 
Sanktion, die mit der streitigen Vorschrift 
zur Erreichung des verfolgten Zweckes 
eingesetzt wird, der Bedeutung dieses 
Zweckes entspricht und ob die ver
ursachten Nachteile nicht außer Verhältnis 
zu den angestrebten Zielen stehen" 26. 

Geeignetheit der in Rede stehenden Sank
tionsregelung 

71. Im Hinblick auf die Geeignetheit der in 
Rede stehenden Sanktionsregelung ist zu
nächst daran zu erinnern, dass der Ge
meinschaftsgesetzgeber bei der Beurteilung, 
welche Mittel zur Erreichung des vom Ge
setzgeber verfolgten Zieles anzuwenden 
sind, über ein großes Maß an Freiheit ver
fügt. Der Gerichtshof hat zur Verhält
nismäßigkeitsprüfung ausgeführt, dass der 
Gemeinschaftsgesetzgeber bei der gemein-

25 — Siehe nur das Urteil vom 6. Juli 2000 in der Rechtssache 
C-356/97 (zitiert in Fußnote 13, Randnr. 35) unter 
Verweis auf die Urteile vom 27. Juni 1990 in der Rechts
sache C-118/89 (Lingenfelser, Slg. 1990, I-2637, 
Randnr. 12), vom 21. Januar 1992 in der Rechtssache 
C-319/90 (Pressler, Slg. 1992, I-203, Randnr. 12) und vom 
17. Juli 1997 in der Rechtssache C-354/95 (National 
Farmers' Union u. a., Slg. 1997, I-4559, Randnr. 49). 

26 — Zitiert in Fußnote 25, Randnr. 36, unter Verweis auf die 
Urteile vom 26. Juni 1990 in den Rechtssachen C-8/89 
(Zardi, Slg. 1990, I-2515, Randnr. 10), C-319/90 (Pressler, 
zitiert in Fußnote 25, Randnr. 12) und vom 5. Oktober 
1994 in den verbundenen Rechtssachen C-133/93, 
C-300/93 und C-362/93 (Crispoltoni u. a., Slg. 1994, 
I-4863, Randnr. 41). 
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samen Agrarpolitik über ein Ermessen ver
fügt, das den politischen Aufgaben ent
spricht, die ihm die Artikel 40 (nach Än
derung jetzt Artikel 34 EG) und 43 EG-
Vertrag übertragen. Eine auf diesem Gebiet 
erlassene Maßnahme ist aber nur dann 
rechtswidrig, wenn sie im Verhältnis zu 
dem vom zuständigen Organ verfolgten 
Zweck offenkundig unangemessen ist 27. 

72. Der Schutz der finanziellen Interessen 
der Gemeinschaft 2 8 ist ein legitimer 
Zweck, den die Kommission durch die in 
Rede stehende Sanktionsregelung verfolgt. 
Die Verhängung einer Sanktion finanzieller 
Art im Falle der Unrichtigkeit des Er
stattungsantrags ist geeignet, den Antrag
steller nicht nur von absichtlich falschen 
Erklärungen abzuhalten, sondern ihn dabei 
auch zur größtmöglichen Sorgfalt zu be
wegen. 

73. Der Klägerin ist es nicht gelungen, ei
nen offensichtlichen Beurteilungsfehler der 
Kommission bei der Wahl der in Rede ste
henden Sanktion im Hinblick auf den ver
folgten Zweck des Schutzes der finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft aufzuzeigen. 

Erforderlichkeit der in Rede stehenden 
Sanktionsregelung 

74. Bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
geht es im Wesentlichen um die Frage, ob 
zur Erreichung des angestrebten Zweckes 
eine mildere Maßnahme mit gleicher Wir
kung in Betracht kommen könnte. 

75. Die Klägerin geht jedenfalls nicht Recht 
in der Annahme, dass die bloße Rück
forderung von rechtsgrundlos geleisteten 
Erstattungen ausreichen würde. Die Klä
gerin bemerkt zwar nicht zu Unrecht, dass 
Ausfuhrerstattungen insoferne nicht mit 
direkten Beihilfen verglichen werden kön
nen, als die Landwirte — und nicht die 
Ausführer — durch ihre Gewährung letzt
lich begünstigt werden. Daraus ergibt sich 
aber nicht, dass die Rückforderung einer 
Ausfuhrerstattung die gleiche abschre
ckende Wirkung wie die in Rede stehende 
Sanktionsregelung hätte. Zum einen hat die 
Rückforderung einer zu Unrecht gewährten 
Ausfuhrerstattung nicht die Versagung 
jeglicher Ausfuhrerstattung zur Folge; vor 
diesem Hintergrund wäre letztere Maß
nahme im Falle einer Unrichtigkeit im Er
stattungsantrag oft eine einschneidendere 
Maßnahme als die in Rede stehende Sank
tionsregelung. Zum anderen ist zu bemer
ken, dass, wie die Kommission dies zu 
Recht betont hat, die Rückforderung inso
ferne nicht abschreckend ist, als sie sich 
darauf beschränkt, den Betrag der Aus
fuhrerstattung auf den geschuldeten Betrag 
zu reduzieren. Schließlich ist zu bemerken, 
dass dem Ausführer aufgrund der Vor
finanzierung zwar im Falle der Rück
forderung ein Zinsverlust entstehen kann, 
dieser Verlust wird jedoch anzuneh-
menderweise geringer ausfallen, als die 
Gewinnchance bei einem — un-

27 —Urteile vom 11. Juli 1989 in der Rechtssache 265/87 
(Schräder, Slg. 1989, 2237, Randnr. 22), vom 
13. November 1990 in der Rechtssache C-331/88 (Fedesa 
u. a., Slg. 1990, I-4023, Randnrn. 13 und 14) und vom 
5. Mai 1998 in der Rechtssache C-180/96 (Vereinigtes 
Königreich/Kommission, Slg. 1998, I-2265, Randnr. 97). 

28 — Siehe den ersten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 
2945/94. 
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aufgedeckten — überhöhten Erstattungs
antrag, sodass die Möglichkeit alleine eines 
Zinsverlusts vor unrichtigen Angaben 
kaum abschrecken dürfte. 

76. Auch der Hinweis auf Artikel 5 der 
Verordnung Nr. 2988/95 geht fehl. Dieser 
Vorschrift ist, wie bereits dargelegt 29, 
nämlich nicht zu entnehmen, dass die fi
nanziellen Interessen der Gemeinschaft 
hinreichend durch verschuldensabhängige 
Sanktionen geschützt werden können. 

77. Gegen die Erforderlichkeit der in Rede 
stehenden Sanktionsregelung spricht auch 
nicht, dass nicht auf den tatsächlich ent
standenen Schaden abgestellt wird. Die 
Sanktion dient nämlich nicht der Ahndung 
von finanziellen Schäden, sondern vielmehr 
der Abschreckung: Es ist daher nur folge
richtig, dass lediglich auf die Gefährdung 
der finanziellen Interessen der Ge
meinschaft Bezug genommen wird. 

78. Die in Rede stehende Sanktions
regelung erscheint demnach auch er
forderlich zur Erreichung des genannten 
Zweckes. 

Angemessenheit der in Rede stehenden 
Sanktionsregelung 

79. Zu prüfen ist schließlich, ob die Sank
tionsregelung der Bedeutung des genannten 

Schutzzwecks entspricht und ob die ver
ursachten Nachteile nicht außer Verhältnis 
zu den angestrebten Zielen stehen 30. 

80. Es ist zunächst darauf hinzuweisen, 
dass die zu schützenden finanziellen Inte
ressen der Gemeinschaft generell durch die 
Unrichtigkeit von Ausfuhrerstattungs
anträgen gefährdet werden können, un
abhängig davon, ob diese Unrichtigkeit auf 
ein persönliches Verschulden des Antrag
stellers zurückgeht oder nicht. Es erscheint 
daher zweckmäßig, den Schutz der fi
nanziellen Interessen der Gemeinschaft 
durch eine Gefährdungshaftung an
zustreben. Dementsprechend erscheint es 
auf den ersten Blick nicht unangemessen, 
zwischen schuldloser und fahrlässiger Un
richtigkeit nicht zu unterscheiden. 

81. Im Hinblick auf den Ausgangsfall liegt 
es auf der Hand, dass die finanziellen In
teressen der Gemeinschaft grundsätzlich 
gleichermaßen durch ein nicht vom Aus
führer vorgenommenes Verhalten und die 
daraus resultierende Unrichtigkeit seines 
Erstattungsantrags gefährdet werden, un
abhängig davon, ob die betreffende Ware 
vom Ausführer selbst oder von einem Lie
feranten desselben hergestellt wird. 

29 — Siehe oben, Nrn. 53 ff. 

30 — In diesem Zusammenhang kann allerdings dahinstehen, ob 
die unternehmerische Freiheit des Ausführers nach 
Artikel 16 der Grundrechtscharta (ABl. vom 
18. Dezember 2000, C 364, S. 1) berührt ist, da der 
Sachverhalt im Ausgangsverfahren sich vor deren Prokla
mation abspielte. 
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82. Die Differenzierung zwischen Vorsatz 
und sonstigen Fällen auf der Rechts
folgenseite (Sanktionshöhe) erscheint im 
Hinblick auf das diesbezüglich unter
schiedliche Rechtsempfinden des Aus
führers in beiden Fällen objektiv gerecht
fertigt. Bereits daraus ergibt sich, dass ein 
Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot 
ausscheidet. 

83. Die Gültigkeit der Sanktionsregelung 
wird in einem Fall wie dem des Ausgangs
verfahrens auch nicht dadurch in Frage 
gestellt, dass die Voraussetzungen der 
Sanktionsverhängung insoweit erleichtert 
werden, als auf die Voraussetzung des 
Verschuldens und seines Nachweises ver
zichtet wird. Der effektive Schutz der fi
nanziellen Interessen der Gemeinschaft 
kann nämlich Erleichterungen der Beweis
last — bis hin zum Verzicht auf die Ver
schuldensvoraussetzung — gebieten. 

84. Bedenken hinsichtlich der An
gemessenheit der in Rede stehenden Sank
tionsregelung könnten sich erst dann er
geben, wenn ihre Ausgestaltung mit dem 
Grundgedanken einer Gefährdungshaftung 
nicht mehr zu vereinbaren ist. Dies wäre 
insbesondere dann der Fall, wenn die 
Sanktion auch dann zu verhängen wäre, 
wenn der Ausführer eine Gefährdung der 
finanziellen Interessen der Gemeinschaft 
billigerweise nicht mehr zu vertreten hätte. 

85. In diesem Zusammenhang weist die 
Klägerin wohl nicht zu Unrecht darauf hin, 

dass die Verhängung einer verschuldens
unabhängigen Sanktion im Falle einer Un
richtigkeit im Erstattungsantrag dazu führt, 
die Pflicht zur fehlerfreien Erklärung ob
jektiv zu gestalten, obwohl die Erklärung 
mit gewissen Unsicherheiten, die der Aus
führer nicht beherrscht, einhergeht 31. 

86. Dieser Aspekt ist in den Schluss
anträgen von Generalanwalt Léger in der 
Rechtssache Oelmühle und Schmidt Söh
ne — allerdings betreffend die Rück
forderung nach nationalem Recht von zu 
Unrecht gewährten Beihilfen — zu er
kennen 32: „... würde es bei dieser Ab
wägung der beteiligten Interessen, die die 
Beurteilung der Beachtung des Grundsatzes 
der Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts 
darstellt, zumindest unbillig erscheinen, 
allein den gutgläubigen Beihilfeempfänger 
mit etwas zu belasten, was einer Haftung 
ohne Verschulden ähneln würde, obwohl er 
gemäß dem geschaffenen System die ge
zahlten Beihilfen an die Lieferanten wei
tergegeben hat, ohne daraus unmittelbar 
einen Vorteil zu ziehen, und zwar ohne dass 
er den Ursprung der streitigen Waren, von 
dem die Rechtmäßigkeit der gewährten 
Beihilfe abhängt, hat kontrollieren 
können ..." und in der weiteren Folge: 
„Ebenso ist es in erster Linie Sache der 
nationalen Stellen, die damit betraut sind, 
sich durch geeignete Kontrollen zu ver
gewissern, dass das Erzeugnis, für das die 
Beihilfe gewährt wird, der Gemeinschafts
regelung entspricht, um zu gewährleisten, 

31 — Siehe oben, Nr. 64. 
32 — Schlussanträge von Generalanwalt Léger in der Rechts

sache C-298/96 (zitiert in Fußnote 8), Nr. 44. 
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dass die Gemeinschaftsbeihilfen nicht für 
Erzeugnisse gezahlt werden, die von ihnen 
nicht profitieren dürfen, zu beurteilen, 
welche Kontrollen dafür erforderlich sind." 

87. Bei der Rückforderung nach na
tionalem Recht von zu Unrecht bezahlten 
Beihilfen geht es jedoch hauptsächlich um 
Einreden des Begünstigten, wie z. B. den 
Wegfall der Bereicherung oder den guten 
Glauben, die im Lichte seiner rechtlichen 
Stellung gewürdigt werden. Im Ausfuhr
erstattungsrecht ist der Umstand zu be
rücksichtigen, dass der Ausführer selbst 
keine eigenen Vorteile zieht, wenn er die 
Erstattung in der Gestalt der Zahlung eines 
gegenüber dem Weltmarktpreis überhöhten 
Preises an den Erzeuger weitergibt. Bei der 
Verhängung einer Sanktion im Falle der 
Unrichtigkeit des Ausfuhrerstattungs
antrags kann letztere Überlegung hingegen 
keine Rolle spielen. 

88. Es ist festzuhalten, dass eine Sanktion 
der in Rede stehenden Art dann unange
messen wäre, wenn sie auch dann zu ver
hängen wäre, wenn der Erstattungsantrag
steller die Gefährdung der finanziellen In
teressen der Gemeinschaft nicht zu ver
treten hätte 33. Das ist aber sicherlich nicht 
der Fall, wenn er sich — wie im vor
liegenden Fall — freiwillig im Rahmen 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit eines 
Dritten zur Herstellung der streitgegen

ständlichen Ware bedient. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob die Unrichtigkeit der An
gaben im Erstattungsantrag nicht oder nur 
mit Hilfe von Kontrollen im Herstellungs
betrieb zu erkennen war. 

89. Nach alledem ist hinsichtlich der ersten 
Frage zu schließen, dass die Gültigkeit des 
Artikels 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a der Verordnung Nr. 3665/87 
in der Fassung der Verordnung Nr. 2945/94 
nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass er 
eine Sanktion vorsieht, auch wenn der 
Ausführer ohne eigenes Verschulden eine 
höhere als die ihm zustehende Ausfuhr
erstattung beantragt hat. 

V — Zweite Frage: Auslegung des Be
griffes „höhere Gewalt" 

90. Die zweite Frage, die für den Fall ge
stellt wird, dass die in Rede stehende 
Sanktionsregelung Bestand hat, geht im 
Wesentlichen dahin, ob ein Fall höherer 
Gewalt anzunehmen ist, wenn der Er
stattungsantragsteller seine Angaben nicht 
oder nur mit Hilfe von Kontrollen bei ei
nem Dritten als falsch erkennen konnte. 

33 — Im Hinblick auf derartige Fälle ist zu bemerken, dass dann 
platzgreifenden Zweifeln an der Angemessenheit der in 
Rede stehenden Sanktionsregelung durch eine weite Aus
legung des Begriffes der höheren Gewalt im Artikel 11 
Absatz 1 Unterabsatz 3 erster Spiegelstrich der Verordung 
Nr. 3665/87 begegnet werden könnte. 
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A — Vorbringen der Beteiligten 

91. Die Klägerin ist der Ansicht, sie habe 
sich in einer Situation höherer Gewalt im 
Sinne der Rechtsprechung des Gerichts
hofes befunden, d. h., es hätten Umstände 
vorgelegen, die vom Willen des Betroffenen 
unabhängig, ungewöhnlich und unvor
hersehbar gewesen seien und deren Folgen 
auch bei Aufwendung aller möglichen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden 
können. Im vorliegenden Fall habe die fal
sche Angabe im Erstattungsantrag auf fal
schen Informationen des Herstellers, eines 
in Deutschland angesehenen Unterneh
mens, beruht. Die Beifügung von Pflan
zenfett zu dem ausgeführten Schmelzkäse 
durch einen Technischen Leiter des Her
stellers sei ein völlig unerwarteter und un
gewöhnlicher Vorgang. Bei den üblichen 
und von dem Ausführer auch vor
genommenen Untersuchungen habe dies 
nicht festgestellt werden können. 

92. Die Klägerin sei sich dessen bewusst, 
dass nach dem herkömmlichen Verständnis 
von „höherer Gewalt" der Marktbeteiligte 
für das Verschulden seiner Vertragspartner 
verantwortlich sei. Nach den Urteilen des 
Gerichtshofes in den Rechtssachen Steff-
Houlberg und Oelmühle Hamburg dürfe 
sich ein Ausführer jedoch auf die Angaben 
des Herstellers, die er durch eigene Kon
trollen nicht überprüfen könne, verlassen, 
und eine Kontrolle des Herstellungs
prozesses sei von ihm nicht zu verlangen. 
Zwar beträfen die genannten Ent
scheidungen die Rückforderung nach na
tionalem Recht von gemeinschaftlichen 
Beihilfen, aber es sei nicht einzusehen, 
warum nicht bei den Sanktionen gemäß der 
Regelung der Ausfuhrerstattung, die aus
schließlich nach Gemeinschaftsrecht erfol

ge, die gleichen Grundsätze gelten sollten 
und warum ein nicht erkennbarer und nicht 
kontrollierbarer Fehler des Herstellers nicht 
dem Begriff der „höheren Gewalt" ent
sprechen sollte. 

93. Eine weite Auslegung des Begriffes 
„höhere Gewalt" in Artikel 11 Absatz 1 
Unterabsatz 3 erster Gedankenstrich sei die 
einzige Auslegung, die die Bedenken gegen 
diese Vorschrift wegen der dem Rechts
staatsprinzip entspringenden Grundsätze 
des Strafrechts ausräumen könnte. Eine 
derartige Auslegung würde nicht nur dem 
Verschuldensprinzip, wenn auch in einge
schränkter Form, Rechnung tragen, son
dern auch einen gewissen Gleichklang 
zwischen der speziellen Sanktionsregelung 
in Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 der 
Verordnung Nr. 3665/87 und der all
gemeinen Regelung verwaltungsrechtlicher 
Sanktionen in Artikel 5 Absatz 1 der Ver
ordnung Nr. 2988/95 herstellen. Ein Fall 
„höherer Gewalt" im Sinne der streitigen 
Vorschrift sei dann anzunehmen, wenn der 
Ausführer nachweisen könne, dass er sich 
wie ein ordnungsgemäßer Kaufmann ver
halten habe. Das habe er dann, wenn er die 
(objektiv) falschen Angaben gutgläubig ge
macht habe, weil keine Umstände vor
gelegen hätten, an der Richtigkeit der An
gaben des Herstellers zu zweifeln. 

94. Die Kommission teilt die Auffassung 
des Bundesfinanzhofs, wonach gutgläubig 
gemachte, auf falschen Informationen des 
Herstellers beruhende falsche Angaben des 
Ausführers selbst dann keinen Fall höherer 
Gewalt im Sinne der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes darstellen könnten, wenn der 
Ausführer sie nicht oder nur mit Hilfe von 
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Kontrollen im Herstellungsbetrieb als 
falsch hätte erkennen können. Die vom 
vorlegenden Gericht zitierten Ent
scheidungen des Gerichtshofes führten zu 
keinem anderen Ergebnis, denn sie seien 
wegen ihres Sachverhalts mit dem vor
liegenden Fall eben nicht vergleichbar. 

B — Würdigung 

95. Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 ers
ter Spiegelstrich der Verordnung Nr. 
3665/87 sieht vor, dass die in Rede ste
hende Sanktion im Falle höherer Gewalt 
entfällt. Der Begriff der höheren Gewalt 
hat, wie der Gerichtshof bereits im 
Kampffmeyer-Urteil34 festgestellt hat, in 
den verschiedenen Rechtsgebieten und An
wendungsbereichen nicht den völlig glei
chen Inhalt, sodass seine Bedeutung nach 
dem rechtlichen Rahmen zu bestimmen ist, 
in dem er jeweils seine Wirkung entfalten 
soll. 

96. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Gerichtshofes sind „im Bereich der 
Agrarverordnungen... unter höherer Ge
walt ungewöhnliche und unvorhersehbare 
Ereignisse zu verstehen, auf die der be
troffene Wirtschaftsteilnehmer keinen Ein
fluss hatte und deren Folgen trotz An

wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät
ten vermieden werden können" 35. 

97. In Anwendung dieser Begriffsdefinition 
hat der Gerichtshof ebenso in ständiger 
Rechtsprechung angenommen, dass ein Fall 
höherer Gewalt nicht vorliegt, wenn die 
Nichteinhaltung einer erforderlichen Vor
aussetzung ihrerseits auf die Nichterfüllung 
von vertraglichen Verpflichtungen eines 
Vertragspartners des Verpflichteten zu
rückgeht. In der Rechtssache Theo
dorakis 36 ging es um die Nichtabnahme 
der zur Ausfuhr verkauften Ware, mit der 
Folge einer Nichtdurchführung der Ausfuhr 
während der Gültigkeitsdauer der Aus
fuhrlizenz. Dies wurde vom Gerichtshof als 
„übliches geschäftliches Risiko" im Rah
men von Handelsgeschäften bezeichnet. Es 
sei „Sache des Lizenzinhabers — dem es 
im Übrigen völlig freisteht, seine Ge
schäftspartner nach seinem Interesse zu 
wählen — geeignete Vorkehrungen zu 
treffen, indem er entsprechende Klauseln in 
den Vertrag aufnimmt oder eine besondere 
Versicherung abschließt" 37. Das Tat
bestandsmerkmal der Unvorhersehbarkeit 
war damit nach Ansicht des Gerichtshofes 

34 — Urteil vom 30. Januar 1974 in der Rechtssache 158/73 
(Slg. 1974, 101). 

35 — Urteil vom 9. August 1994 in der Rechtssache C-347/93 
(zitiert in Fußnote 6, Randnr. 34) unter Verweis auf das 
Urteil vom 7. Dezember 1993 in der Rechtssache C-12/92 
(Huygen u. a., Slg. 1993, I-6381, Randnr. 31). Siehe auch 
schon das Urteil vom 27. Oktober 1987 in der Rechtssache 
109/86 (zitiert in Fußnote 6, Randnr. 7): „... der Begriff der 
höheren Gewalt [verlangt], selbst wenn er keine absolute 
Unmöglichkeit voraussetzt, dass der Nichteintritt der in 
Rede stehenden Tatsache auf Umstände zurückzuführen 
ist, die derjenige, der sich darauf beruft, nicht zu vertreten 
hat, die anormal und unvorhersehbar sind und deren 
Folgen auch bei aller Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können". 

36 — Zitiert in Fußnote 6. 
37 — A. a. O., Randnr. 8. 
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nicht erfüllt. Im Boterlux-Urteil 38 wurde 
mit gleicher Begründung erkannt, dass die 
Annahme eines Falles höherer Gewalt an 
der Vorhersehbarkeit einer betrügerischen 
Wiedereinfuhr in die Gemeinschaft schei
tern muss. 

98. Dem Vorlagebeschluss des Bundes
finanzhofs ist im vorliegenden Fall zu ent
nehmen, dass der Ausführer die wahre 
Zusammensetzung des Produktes nicht 
kannte und sich eine solche Kenntnis nur 
mit Hilfe von — ihm nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs unmöglichen oder zu
mindest unzumutbaren — Kontrollen im 
Herstellungsbetrieb hätte verschaffen kön
nen. 

99. Im Lichte der oben erwähnten Urteile 
ist dieser Sachverhalt aber so zu sehen, dass 
das Verhalten des Vertragspartners des Er
stattungsantragstellers zwar möglicher
weise ungewöhnlich, aber jedenfalls nicht 
ausschließbar, und damit insoferne vor
hersehbar war, als es die Verwirklichung 
eines normalen Geschäftsrisikos darstellte. 
Die Annahme eines Falles höherer Gewalt 
muss so gesehen ausscheiden. 

100. Die von der Klägerin zitierte Recht
sprechung ändert nichts an dieser Ein

schätzung. Es ist zwar richtig, dass im 
Oelmühle und Schmidt Söhne-Urteil 39 der 
Gerichtshof für Recht erkannt hat, dass das 
Gemeinschaftsrecht einer nationalen Re
gelung grundsätzlich nicht entgegenstehe, 
die den Ausschluss der Rückforderung zu 
Unrecht gezahlter Gemeinschaftsbeihilfen 
insbesondere dann zulässt, wenn u. a. der 
Beihilfeempfänger nachweislich gutgläubig 
war. Diesbezüglich führte der Gerichtshof 
aus, dass „... ein Wirtschaftsteilnehmer, der 
eine Erklärung abfasst und einreicht, um 
Beihilfen zu erlangen, nicht schon aufgrund 
der Tatsache, dass er die Erklärung abge
geben hat, das Recht [verliert], sich auf 
seinen guten Glauben zu berufen, wenn die 
Erklärung ausschließlich auf Angaben 
Dritter beruht. Es ist jedoch Sache des na
tionalen Gerichts, zu prüfen, ob unter den 
Umständen des Falles bestimmte Indizien 
den Wirtschaftsteilnehmer nicht dazu hät
ten veranlassen müssen, die Richtigkeit 
dieser Angaben zu prüfen." 40 

101. Im Steff-Houlberg-Urteil 41 bekräftig
te der Gerichtshof seine Ansicht, wonach 
das Gemeinschaftsrecht einer nationalen 
Regelung nicht entgegenstehe, die für den 
Ausschluss der Rückforderung zu Unrecht 
gezahlter Gemeinschaftsbeihilfen u. a. auf 
den guten Glauben des Beihilfeempfängers 
abstellt. Hiezu bemerkte der Gerichtshof 
ausdrücklich, dass „... wenn ein Exporteur 
eine Erklärung zum Zweck der Erlangung 
von Ausfuhrerstattungen abfasst und ein-

38 — Zitiert in Fußnote 6, Randnr. 35. 

39 — Zitiert in Fußnote 8. 
40 — A. a. O., Randnr. 30. 
41 — Urteil vom 12. Mai 1998 in der Rechtssache C-366/95 

(zitiert in Fußnote 8). 

I - 6479 



SCHLUSSANTRAGE VON FRAU STIX-HACKL — RECHTSSACHE C-210/00 

reicht, die bloße Tatsache der Abfassung 
ihm nicht die Möglichkeit nehmen [kann], 
sich auf seinen guten Glauben zu berufen, 
wenn die Erklärung ausschließlich auf In
formationen beruht, die von einem Ver
tragspartner geliefert wurden und deren 
Richtigkeit er nicht nachprüfen konnte" 42. 

102. Zur Tragweite dieser beiden Urteile 
ist zunächst zu bemerken, dass sie die na
tionale Rückforderung zu Unrecht ge
währter Beihilfe betrafen. Bevor er sich 
zum guten Glauben äußerte, betonte der 
Gerichtshof, dass „keine Gemeinschafts
bestimmung die Rückzahlung von Er
stattungen für den Fall vor[sieht], dass diese 
auf der Grundlage von Dokumenten ge
zahlt wurden, die sich anschließend als 
nicht der Realität entsprechend erwie
sen" 43. 

103. Zur Übertragbarkeit der Boterlux-
Rechtsprechung, wonach das Fehl
verhalten 44 eines Dritten für den Emp
fänger der Beihilfe als ein normales Ge
schäftsrisiko anzusehen ist, führte der Ge
richtshof aus, dass „das nationale Gericht 

doch, wenn es um eine Abwägung zwischen 
den Interessen der Gemeinschaft und denen 
des Wirtschartsteilnehmers geht, zu be
rücksichtigen [hat], dass das Verschulden 
eines Dritten, mit dem der Beihilfe
empfänger in Vertragsbeziehungen steht, 
eher in den Bereich des Beihilfeempfängers 
fällt als in den der Gemeinschaft" 45. Ent
gegen der Ansicht der Klägerin kann daher 
nicht angenommen werden, dass der Ge
richtshof den Weg zur Ausweitung des Be
griffes der höheren Gewalt in den zitierten 
Urteilen ebnen wollte, soferne die Un
richtigkeit von Angaben des Ausführers auf 
ein Fehlverhalten eines seiner Geschäfts
partner zurückgeht. 

104. Es ist daher auf die zweite Vorlage
frage zu antworten, dass Artikel 11 
Absatz 1 Unterabsatz 3 erster Spiegelstrich 
der Verordnung Nr. 3665/87 nicht dahin 
ausgelegt werden kann, dass gutgläubig 
gemachte, auf falschen Informationen des 
Herstellers beruhende Angaben des Er
stattungsantragstellers grundsätzlich ein 
Fall höherer Gewalt sind, auch wenn dieser 
sie nicht oder nur mit Hilfe von Kontrollen 
im Herstellungsbetrieb als falsch erkennen 
konnte. 

42 — A. a. O., Randnr. 22. 
43 — Die hier in Rede stehende Verordnung Nr. 2945/94 war 

Ratione temporis nicht anwendbar. Siehe das in Fußnote 41 
zitierte Urteil, Randnr. 22. 

44 — Im Boterlux-Urteil ging es um das betrügerische Verhalten 
eines Dritten. Wenn dies ein normales Geschäftsrisiko 
darstellt, so muss ein einfaches Fehlverhalten wohl umso 
mehr als normales Geschäftsrisiko angesehen werden. 45 — A. a. O., Randnr. 28. 
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VI — Ergebnis 

105. Aufgrund dessen wird vorschlagen, die vom Bundesfinanzhof vorgelegten 
Fragen wie folgt zu beantworten: 

1. Die Gültigkeit des Artikels 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Ver
ordnung Nr. 3665/87 in der Fassung der Verordnung Nr. 2945/94 wird nicht 
dadurch beeinträchtigt, dass er eine Sanktion vorsieht, auch wenn der Aus
führer ohne eigenes Verschulden eine höhere als die ihm zustehende Aus
fuhrerstattung beantragt hat. 

2. Gutgläubig gemachte, auf falschen Informationen des Herstellers beruhende 
falsche Angaben des Erstattungsantragstellers sind grundsätzlich auch dann 
kein Fall höherer Gewalt im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 
erster Spiegelstrich der Verordnung Nr. 3665/87, wenn dieser sie nicht oder 
nur mit Hilfe von Kontrollen im Herstellungsbetrieb als falsch erkennen 
konnte. 
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